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Medienwissenschaft M.A. 

Bewerbungszeitraum: 01.05. - 15.06. zum Wintersemester 

Semesterbeginn: 1. Oktober (Wintersemester) 

Studiensprache: Deutsch 

 

Einleitung 

Herzlich willkommen! 
Wir freuen uns, dass Sie sich für ein MA-Studium am Fachbereich Sprache, Literatur, Medien II in 
der Fakultät für Geisteswissenschaften interessieren. Dieses Merkblatt informiert Sie über die 
Studien- und Qualifikationsziele sowie über die besonderen Zugangsvoraussetzungen in dem von 
Ihnen präferierten Masterstudiengang. Detailfragen zu den Inhalten und zum Aufbau des 
Studiums beantworten Ihnen gerne die zuständigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
im jeweiligen Fach, deren Kontaktdaten Sie am Ende dieses Merkblattes finden. 
 
Aktuelle Informationen finden Sie auch unter https://www.slm.uni-
hamburg.de/studium/studiengaenge/ma-studiengaenge.html  
 
Für Ihre Bewerbung um einen Studienplatz wünschen wir Ihnen viel Erfolg. 
 
Studien- und Qualifikationsziele 
 
Der geistes- und kulturwissenschaftliche Masterstudiengang der Medienwissenschaft an der 
Universität Hamburg vermittelt fortgeschrittene Kompetenzen im theoretisch reflexiven Umgang 
mit Medienformen und Medienkulturen, mit ihren historischen Bedeutungen, ihren 
gesellschaftlichen Wirkungsweisen sowie dramaturgischen und ästhetischen Konventionen (mit 
einem Schwerpunkt auf audiovisuellen Medien). Damit steht die eigene Forschungstätigkeit der 
Studierenden zu diesen Aspekten im Fokus. Ein erfolgreiches Masterstudium setzt daher voraus, 
dass im abgeschlossenen grundständigen BA-Studium fundierte Kenntnisse der Geschichte, 
Theorie und Methodik der geistes- und kulturwissenschaftlichen Medienwissenschaft erworben 
worden sind. 
Für die Zulassung zum konsekutiven Masterstudiengang Medienwissenschaft ist daher ein BA-
Abschluss in geistes- und kulturwissenschaftlicher Medienwissenschaft Voraussetzung. 
Erforderlich sind durch einen vergleichbaren Studienabschluss gesicherte Erkenntnisse der 
historischen Entwicklung und des Angebotsspektrums digitaler- vor allem audiovisueller - Medien, 
von medienwissenschaftlichen Theorien und Analysemethoden. Darüber hinaus sind auch 
Kenntnisse zur Medienproduktion erwünscht. 
 

 

https://www.slm.uni-hamburg.de/studium/studiengaenge/ma-studiengaenge.html
https://www.slm.uni-hamburg.de/studium/studiengaenge/ma-studiengaenge.html
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Zugangsvoraussetzungen 

Für den konsekutiven Masterstudiengang Medienwissenschaft bestehen folgende besondere 
Zugangsvoraussetzung: 
Ein Abschluss im Bachelor-Studiengang Medienwissenschaft der Fakultät für 
Geisteswissenschaften oder ein vergleichbarer Abschluss in einem Bachelorstudiengang in 
geistes- und kulturwissenschaftlicher Medienwissenschaft einer anderen Hochschule. 
Als vergleichbar (Positiv-Liste) werden die Bachelor-Abschlüsse folgender Studiengänge (im 
Haupt- oder Nebenfach) anerkannt: 

Medien- und Kommunikationswissenschaft, Universität Hamburg 
Deutsche Sprache und Literatur mit Schwerpunkt Theater und Medien, Bachelor-studiengang, 
Universität Hamburg 
Medienwissenschaft, Ruhr-Universität Bochum 
Kommunikations- und Medienwissenschaft, Universität Leipzig 
Medienwissenschaft und Medienpraxis, Universität Bayreuth 
Digital Media, Leuphana Universität Lüneburg/ Hamburg Media School 
Medien- und Kulturwissenschaft, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Medienkulturwissenschaft (2-Fach), Universität zu Köln 
Medien- und Kommunikationswissenschaft, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Europäische Medienwissenschaft, Universität Potsdam/ Fachhochschule Potsdam 
Filmwissenschaft, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 
Medienwissenschaft, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
Digitale Medienkultur, Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
Medienwissenschaft, Philipps-Universität Marburg 
Literatur, Kultur, Medien, Universität Siegen 
Kulturwissenschaft und künstlerische Praxis / Hauptfach Film und Bewegtbild (seit 2022), Stiftung 
Universität Hildesheim 
Kunstgeschichte und Filmwissenschaft, Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Filmwissenschaft, Universität Zürich 
Bachelorstudium Kulturwissenschaften, Kunstuniversität Linz 
BA Szenische Künste / Hauptfach Film und Bewegtbild, Stiftung Universität Hildesheim 
Theater und Medien, Universität Bayreuth 
Medienwissenschaft – Medienpraxis, Eberhard-Karls-Universität Tübingen 
Medienwissenschaft, Universität Siegen 
Medienkultur, Bauhaus-Universität Weimar 
Populäre Musik und Medien, Universität Paderborn 
Medienkulturwissenschaft, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. 
Medienwissenschaften, Hochschule für Bildende Künste Braunschweig 
Kunst, Musik und Medien: Organisation und Vermittlung, Philipps-Universität Marburg 
Literatur - Kunst – Medien, Universität Konstanz 
Medienkulturwissenschaft (Vertiefung), Leuphana Universität Lüneburg 
Medienkulturwissenschaft (Verbund), Universität zu Köln 
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Kunst - Medien - Ästhetische Bildung, Universität Bremen 
Kunst und Medien, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Medienwissenschaften, Universität Paderborn 
Theater- und Medienwissenschaft, Universität Erlangen-Nürnberg 
Medienwissenschaften (2-Fach Bachelor der Fakultät für Kulturwissenschaften), Universität 
Paderborn 
Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Medienwissenschaft, Universität Regensburg 
Kommunikations- und Medienwissenschaft, Universität Rostock 
Filmwissenschaft, Freie Universität Berlin 
Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Universität Wien, Institut für Theater-, Film- und 
Medienwissenschaft 
Medienwissenschaft, Universität Basel 

Für weitere Bachelor-Abschlüsse kann die Überprüfung der Vergleichbarkeit bei der Leitung des 
Studiengangs bis zum Ende der Bewerbungsfrist beantragt werden. Bitte beantragen Sie eine 
solche – für alle Beteiligten aufwändige – Vergleichbarkeitsprüfung nur dann, wenn Sie 
tatsächlich ein geistes- und kulturwissenschaftlich orientiertes BA-Studium der 
Medienwissenschaft absolviert haben. Sofern nicht ein dezidiert medienkulturwissenschaftliches 
Studienprogramm im BA nachgewiesen werden kann, ist ein erfolgreiches Masterstudium der 
Medienwissenschaft an der Universität Hamburg nicht zu erwarten und wird daher auch in der 
Vergleichbarkeitsprüfung zu einem negativen Ergebnis führen. 
WICHTIG: Angesichts der hohen Quote an Vergleichbarkeitsanträgen zu nicht vergleichbaren 
Studiengängen führen wir eine solche Prüfung nur auf Antrag mit hinreichend detaillierter 
Begründung durch: d.h. Sie sollten mit Hilfe Ihres Transcript of Records oder anderen Unterlagen 
(aus denen die Inhalte, die Ausrichtung und die jeweiligen Credit Points der Veranstaltungen 
hervorgehen) nachweisen, dass Sie mindestens 75 Credit Points in einschlägigen Veranstaltungen 
Ihres bisherigen Studiengangs erbracht haben, die mit Modulen bzw. Studienschwerpunkten des 
BA Medienwissenschaft der Universität Hamburg vergleichbar sein sollen. 
Bitte informieren Sie sich hierzu auf der Website des IMK und beachten Sie, dass Sie möglichst 
Veranstaltungen mit den Schwerpunkten „Geschichte, Theorie und Analyse“ besucht haben. 
Als chancenlos für eine Zulassung erachten wir im Rahmen einer solchen individuellen 
Vergleichbarkeitsprüfung z.B. BA Studiengänge im Bereich Medienwirtschaft, -management, -
marketing, -psychologie, -pädagogik u.ä., berufsbezogene Studiengänge (der Kunsthochschulen 
oder Hochschulen der angewandten Wissenschaft) wie z.B. Mediendesign, -informatik, -
gestaltung u.ä., oder sozial- und kommunikationswissenschaftlich ausgerichtete Studiengänge 
mit Medienbezug. 

Deutschkenntnisse 

Alle Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Erststudium nicht an einer deutschsprachigen 
Hochschule abgeschlossen haben, müssen zur Einschreibung (noch nicht zur Bewerbung) 
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache nachweisen. Dies gilt für deutschsprachige und 
für deutsch-englischsprachige Master. Bewerberinnen und Bewerber, die zwar einen 
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ausländischen Hochschulabschluss haben, aber trotzdem ihre Hochschulzugangsberechtigung 
(z.B. Abitur) an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, können als Nachweis auch 
die Hochschulzugangsberechtigung (also z.B. das Abiturzeugnis) einreichen. Das Deutschzertifikat 
ist zur Immatrikulation einzureichen. Eine Übersicht aller von der Universität Hamburg 
anerkannten Deutschzertifikate finden Sie unter www.uni-hamburg.de/deutschkenntnisse  

Bewerbung 

Online-Bewerbung – Verfahren B 

Während der Bewerbungsfrist füllen Sie die Online-Bewerbung über das Bewerbungsportal der 
Universität Hamburg aus: www.uni-hamburg.de/online-bewerbung Legen Sie sich bitte einen 
Bewerbungsaccount an, geben Sie Ihre Daten online ein und senden Sie die Online-Bewerbung 
elektronisch ab. 

Das Bewerbungsverfahren für den Masterstudiengang erfolgt in der Regel ohne Prüfung von 
Dokumenten, d.h. Sie müssen bei der Bewerbung keine Dokumente hochladen oder einreichen. Es 
gibt allerdings Ausnahmen – siehe dazu weiter unten. Sie finden in der Online-Bewerbung einen 
Positivkatalog der bereits als vergleichbar geprüften Abschlüsse aus dem Sie bitte Ihren Abschluss 
auswählen. Geben Sie an, dass Ihr Abschluss nicht in der Liste ist, werden Sie in der Online-
Bewerbung aufgefordert, Unterlagen für die Vergleichbarkeitsprüfung hochzuladen oder an eine 
spezifizierte Adresse zu schicken. Wenn Sie keine Unterlagen einreichen, wird Ihre Bewerbung 
aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeitsprüfung abgelehnt. 

Auswahl und Zulassung basieren auf Ihren Online-Angaben. Alle Eintragungen, vor allem zur 
Erfüllung von Zugangsvoraussetzungen und zur Durchschnittsnote, sollten daher mit großer 
Sorgfalt vorgenommen werden. Im Falle einer Zulassung müssen die Angaben bei der 
Immatrikulation belegt werden, d.h. Sie müssen mit dem Antrag auf Immatrikulation ein Zeugnis 
bzw. Transcript of Records einreichen, das die in der Online-Bewerbung genannte 
Durchschnittsnote enthält. Anderenfalls droht die Ablehnung Ihres Antrags auf Immatrikulation. 

Vergleichbarkeitsprüfung 

Wenn Ihr Studienabschluss nicht in der Positivliste und nicht in der Negativliste aufgeführt ist 
(vgl. Abschnitt „Zugangsvoraussetzungen“ oben) und Sie eine Überprüfung der Vergleichbarkeit 
beantragen möchten, reichen Sie bitte zusätzlich den Ausdruck der Online-Bewerbung, ein 
Transcript of Records, eine eigenständig erstellte Selbsteinschätzung zum Nachweis dessen, das 
mindestens 75 Credit Points in einschlägigen Veranstaltungen Ihres bisherigen Studiengangs mit 
Modulen bzw. Studienschwerpunkten des BA Medienwissenschaft der Universität Hamburg 
vergleichbar sind, sowie (wenn schon vorhanden) Ihr Abschlusszeugnis innerhalb der 
Bewerbungsfrist per E-Mail ein: 

Sabrina Hansen 
sabrina.hansen@uni-hamburg.de 

http://www.uni-hamburg.de/deutschkenntnisse
http://www.uni-hamburg.de/online-bewerbung
mailto:sabrina.hansen@uni-hamburg.de
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Wir prüfen, ob Ihr Studiengang den Anforderungen entspricht. Wenn Sie Ihre Unterlagen 
frühzeitig –> bis spätestens 10.Mai einreichen, erhalten Sie vor Ablauf der Bewerbungsfrist 
rechtzeitige Rückmeldung, sodass Sie sich ggf. für die Bewerbung für einen anderen Studiengang 
entscheiden können. Unabhängig davon übermitteln wir nach Ablauf der Bewerbungsfrist das 
Ergebnis der Prüfung dem Team Bewerbung und Zulassung. 

Sollten Sie zusätzlich einen Sonderantrag (z.B. Härtefallantrag) stellen, so muss dieser inklusive 
der erforderlichen Nachweise direkt innerhalb der Bewerbungsfrist über die Online-Bewerbung 
eingereicht werden. Sie laden die Unterlagen zum Sonderantrag innerhalb des Online-Antrags 
hoch, eine Zusendung per Post ist nicht erforderlich! Weitere Informationen zum Sonderantrag 
finden Sie unter: www.uni-hamburg.de/sonderantrag  und www.uni-hamburg.de/info-master  

Auswahlkriterien 

Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Zahl der verfügbaren Plätze im 
Masterstudiengang, ist eine Auswahl erforderlich: 
gemäß Regelverfahren; d.h. die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber erfolgt nach dem 
Ergebnis des ersten berufsqualifizierenden Abschlusses im Bachelor Medienwissenschaft oder 
Medien und Kommunikationswissenschaft und bei gleichem Ergebnis nach der Durchschnittsnote 
der Hochschulzugangsberechtigung. 

Die rechtliche Grundlage für diese Regelung finden Sie in der Auswahlsatzung des Studiengangs 
auf www.uni-hamburg.de/auswahl-master.  

Zulassung und Immatrikulation 

Nach Prüfung Ihrer Bewerbung wird Ihnen ein Zulassungs- oder Ablehnungsbescheid in Ihrem 
STiNE-Account unter dem Menüpunkt „Dokumente“ zur Verfügung gestellt. Die Termine finden 
Sie unter www.uni-hamburg.de/online-bewerbung. In Ihrem Zulassungsbescheid wird Ihnen die 
Frist genannt, innerhalb der Sie sich einschreiben müssen. Die Einschreibung erfolgt online - bitte 
beachten Sie dazu die Hinweise in Ihrem Zulassungsbescheid. Weitere Informationen zur 
Einschreibung finden Sie unter www.uni-hamburg.de/mastereinschreibung.  

Kontakt 

Sabrina Hansen 
Institut für Medien und Kommunikation 
Von-Melle-Park 6 
20146 Hamburg 
sabrina.hansen@uni-hamburg.de  

Version: April 2025 
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